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Wiesbaden, im November 2021 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ab dem 1. Januar 2022 ändert sich der für das Urlaubskassenverfahren der gewerblichen Ar-
beitnehmer erforderliche Beitrag von 19,4 Prozent auf  
 

19,6 Prozent der Bruttolohnsumme gewerblicher Arbeitnehmer. 
 
Die Beitragssatzveränderung ist bereits allgemeinverbindlich erklärt (AVE vom 26. Feb-
ruar 2021, BAnz 12. März 2021).  
 
Bitte überweisen Sie den ab 1. Januar 2022 veränderten Sozialkassenbeitrag in Höhe von 
19,6 Prozent der Bruttolohnsumme für gewerbliche Arbeitnehmer wie bisher auf unser Konto  
 

Commerzbank AG, Wiesbaden 
IBAN: DE 57 5104 0038 0512 7618 00 
BIC: COBA DE FF XXX 

 
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
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Der Vorstand 
 

Hinweis für Entsendebetriebe  

Beitragssatzänderung für das Urlaubs- 

kassenverfahren  


